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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §9;

1. BAO § 9 heute

2. BAO § 9 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Die Haftung nach § 9 BAO stellt nicht die Haftung für einen Schaden dar, welcher dem Abgabengläubiger bei

Gesamtbetrachtung der Abgabenschulden mehrerer Abgabenschuldner entstanden ist, sondern der Tatbestand des §

9 BAO stellt darauf ab, dass Abgabenschulden eines Abgabep;ichtigen nicht eingebracht werden können.Die Haftung

nach Paragraph 9, BAO stellt nicht die Haftung für einen Schaden dar, welcher dem Abgabengläubiger bei

Gesamtbetrachtung der Abgabenschulden mehrerer Abgabenschuldner entstanden ist, sondern der Tatbestand des

Paragraph 9, BAO stellt darauf ab, dass Abgabenschulden eines Abgabepflichtigen nicht eingebracht werden können.
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